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des Regino von Prüm oder Burchard von Worms immer noch wichti-
ge Referenzpunkte bildeten. Außerdem enthält die Handschrift einen 
neuen Textzeugen der sogenannten Collectio Augustana, zu deren 
Tiefenerschließung hier ein Beitrag geleistet werden kann. Schließlich 
wird eine These zum Charakter dieser Kompilation vorgestellt, die als 
Kurzversion längerer Sammlungen im Kontext der bischöflichen Ge-
richtsbarkeit in der Erzdiözese Salzburg genutzt worden sein könnte.

1. Zur Rezeption der gelehrten Rechte nördlich der Alpen

Im 12.  Jahrhundert erfasste eine neue Form der Gelehrsamkeit Eu-
ropa, ausgehend von den neu entstandenen Universitäten. Selbst mit 
Blick auf Frankreich, das Zentrum der Scholastik schlechthin, ist 
der Aspekt des Transfers (früh)scholastischer Texte in das römisch-
deutsche Reich und seinen Südosten abseits bekannterer Gelehrter 
indes noch wenig erforscht1. Für den Bereich der Rechtskultur hat 
Johannes Fried auf die dünne Überlieferung und das Desiderat vertief-
ter Erschließung anhand von Viten, Handschriften, Bibliotheken, lite-
rarischen Aktivitäten sowie der Praxis von Urkundenausstellung und 
Gerichtsbarkeit (etwa anhand der Ordines iudiciarii) hingewiesen2. 
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